
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniela Wagner, Stefan Gelbhaar, 
Matthias Gastel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/25556 –

Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr – sichere Wege für alle

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Unfälle von Kindern gehören zu den tragischsten Ereignissen im Straßenver-
kehr. Kinder sind gerade auf ihren Wegen im Alltag besonders schutzbedürftig 
und deshalb auf eine risikoarme Verkehrssituation angewiesen. Aufgrund ihrer 
im Vergleich geringen Erfahrungen im Verkehr Situationen können sie Ver-
kehrssituationen oft nur schwer einschätzen und sich wegen ihrer kleinen Kör-
pergröße nur schwer einen Überblick über die Verkehrslage verschaffen. Ein 
Ziel der Verkehrssicherheitspolitik muss es sein, Gefahren für Kinder auf 
unseren Straßen systematisch zu erkennen und Lücken und Mängel im Ver-
kehrsrecht, bei der Infrastruktur, Verkehrserziehung und Verkehrstechnik zu 
beheben.

Diese Anfrage soll beleuchten, welche Situationen im Straßenverkehr für Kin-
der und Jugendliche besonders gefährlich sind und wie die Zahlen sich über 
die Jahre entwickelt haben.

 1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung das Verkehrsverhal-
ten und die Verkehrsmittelwahl von Kindern in den letzten 40 Jahren ver-
ändert?

Eine einheitliche Erfassung der Verkehrsmobilität von Kindern über die letzten 
40 Jahre liegt nicht vor. Im Rahmen der Studie „Mobilität in Deutschland“ 
(MiD) werden seit 2002 im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) Mobilitäts-daten mit vergleichbarem Erhebungs-
design erfasst. Der „MiD-Zeitreihenbericht 2002–2008–2017“ weist für die 
Altersgruppe der 6 bis 10-Jährigen über alle Wege aus, dass sich die Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs und die Radnutzung zwischen 2002 und 2017 nicht 
verändert haben, der Anteil des zu Fußgehens ist von 36 Prozent auf 34 Prozent 
gesunken und der Anteil der Mitfahrten im Motorisierten Individualverkehr ist 
von 41 Prozent auf 43 Prozent angestiegen. Insbesondere Freizeitwege, Erledi-
gungen und der Weg zur Schule werden seit 2002 häufiger mit dem Pkw zu-
rückgelegt. Es wird auf die im Internet veröffentlichten Informationen auf der 
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Webseite des BMVI verwiesen:https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/-
G/mid-zeitreihenbericht-2002-2008-2017.pdf?__blob=publicationFile (vgl. 
Abb. 39, S. 64).
In früheren Studien wurde u. a. die Art der Verkehrsteilnahme auf dem Weg zur 
Schule bei Grundschülern betrachtet. Die Ergebnisse der einzelnen Studien 
weichen zum Teil stark voneinander ab, da die Erhebungsverfahren nicht ver-
gleichbar sind.

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil von Unfäl-
len, in denen Kinder beteiligt sind, in den letzten 40 Jahren entwickelt, 
und welche Ursachen waren bei der Entwicklung maßgeblich?

Die Ursachen für die insgesamt rückläufige Entwicklung der Beteiligung von 
Kindern an Unfällen sind u. a. die generelle Verbesserung der Verkehrssicher-
heit und die Einführung von zahlreichen Maßnahmen, von denen insbesondere 
junge Verkehrsteilnehmer profitieren. Dazu gehören z. B. die Einführung und 
Verbesserung der Sicherung von Kindern mit Kinder-sitzen/Kinderrückhalte-
systemen. Auch der der demographische Wandel und der damit einhergehende 
Rückgang des Bevölkerungsanteils von Kindern und dem gleichzeitigen An-
stieg der älteren Bevölkerung spielen eine Rolle. Im Übrigen liegen der 
Bundesregierung keine eigenen Informationen vor.
Es wird auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle zu Frage 2 verwiesen.

 3. Wie viele Kinder und Jugendliche kamen nach Kenntnis der Bundes-
regierung in den letzten fünf Jahren jeweils bei einem Straßenverkehrs-
unfall zu Tode?

Wie viele Kinder wurden verletzt, wie viele davon schwer (bitte nach Art 
der Verkehrsbeteiligung aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 2 beigefügte Tabelle zu Frage 3 verwiesen.

 4. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung in den letzten fünf Jahren bei einem Verkehrsunfall verletzt 
oder getötet in den verschiedenen Bundesländern (bitte nach Jahren auf-
schlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 3 beigefügte Tabelle zu Frage 4 verwiesen.

 5. Was sind nach Kenntnis der Bundesregierung die häufigsten Folgeschä-
den und Beeinträchtigungen von Kindern nach einem schweren Ver-
kehrsunfall?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 6. Wie viele Unfälle unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gab 
es nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen Monaten seit 
2015?

Es wird auf die als Anlage 4 beigefügte Tabelle zu Frage 6 verwiesen.
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 7. Wie viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2015 während 
Dunkelheit im Vergleich zur Anzahl der Unfälle bei Tageslicht (bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 5 beigefügte Tabelle zu Frage 7 verwiesen.

 8. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung seit 2015 bei Dunkelheit verletzt oder getötet im Vergleich zur 
Anzahl der verletzten und getöteten Kinder und Jugendlichen bei Tages-
licht (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 6 beigefügte Tabelle zu Frage 8 verwiesen.

 9. Wie alt waren die Kinder und Jugendliche nach Kenntnis der Bundes-
regierung jeweils unter den Leichtverletzten, Schwerverletzten und Ge-
töteten (bitte für die letzten fünf Jahre, wenn möglich auch für das Jahr 
2020, angeben)?

Es wird auf die als Anlage 7 beigefügte Tabelle zu Frage 9 verwiesen.

10. Wie oft waren nach Kenntnis der Bundesregierung Kinder in Begleitung 
Erwachsener an einem Unfall beteiligt (bitte nach Alter der Kinder auf-
schlüsseln; bitte für die letzten fünf Jahre und wenn möglich auch für 
2020 angeben)?

Die amtliche Unfallstatistik enthält keine Informationen dazu, in wessen Be-
gleitung sich Verunglückte befunden haben, außer wenn sie Mitfahrer eines 
Unfallbeteiligten waren. Daher werden in der Auswertung verunglückte Kinder 
betrachtet, die Mitfahrer eines Erwachsenen waren. Dazu zählen auch Kinder 
als Mitfahrer auf Motorrädern oder Fahrrädern.
Es wird auf die als Anlage 8 beigefügte Tabelle zu Frage 10 verwiesen.

11. Wie viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 an den Orts-
lagen innerorts, Landstraßen und Autobahn (bitte nach Bundesländern 
und Jahren aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 9 beigefügten Tabellen 1 und 2 zu Frage 11 ver-
wiesen.

12. Wie häufig fanden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 inner-
orts Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern jeweils an Kreuzun-
gen, Fußgängerüberwegen (auch: Zebrastreifen), Einmündungen, Kurven 
oder geraden Straßen statt (bitte nach Bundesländern und nach Jahren 
aufschlüsseln)?

Informationen zur Charakteristik „Gerade Straße“ liegen in der amtlichen 
Unfallstatistik nicht vor.
Es wird auf die als Anlage 10 beigefügte Tabelle zu Frage 12 verwiesen.
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13. Wie häufig kam es nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 zu Ver-
kehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen in Tempo-30-Zonen und 
verkehrsberuhigten Bereichen im Vergleich zu anderen Straßen innerhalb 
von geschlossenen Ortschaften?

Anhand der amtlichen Unfallstatistik kann nicht eindeutig zwischen Zonen-
beschränkung, Geschwindigkeitsbeschränkungen und anderen angeordneten 
Höchstgeschwindigkeiten unterschieden werden. Daher wurde in der Auswer-
tung die Abgrenzung vorgenommen nach Unfällen, bei denen eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung von maximal 30 km/h gilt. Das beinhaltet somit sowohl 
Tempo 30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche, als auch alle anderen Be-
reiche, in denen eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 km/h gilt.
Es wird auf die als Anlage 11 beigefügte Tabelle zu Frage 13 verwiesen.

14. Was unternimmt die Bundesregierung zur besseren Informierung der 
Bürgerinnen und Bürger außerhalb der in den Bundesländern liegenden 
Zuständigkeit, damit sich an Fußgängerüberwegen (auch: Zebrastreifen) 
der Vorrang für den Fußverkehr durchsetzt?

Sicheres Überqueren an Fußgängerüberwegen und die Sensibilisierung von 
Fahrzeug-führenden ist Gegenstand mehrerer vom BMVI geförderter Präven-
tionsmaßnahmen, die sich an einzelne Zielgruppen oder allgemein an Verkehrs-
teilnehmer insgesamt richten.
Darüber hinaus forscht die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) u. a. zum 
Einsatz und zur Verkehrssicherheit von Fußgängerüberwegen und gibt hierzu 
Empfehlungen ab. Die BASt stellt u. a. fest, dass die Verkehrsregelung an Fuß-
gängerüberwegen bei Kreisverkehren durch Kfz-Führer und Fußgänger prak-
tisch durchgängig befolgt wird (BASt, FE 89.0303/2014, Einsatz und Verkehrs-
sicherheit von Fußgängerüberwegen, S. 76).

15. Wie oft verunfallten Kinder nach Kenntnis der Bundesregierung unter 
acht Jahren seit 2011, die mit dem Fahrrad nicht auf dem Gehweg ge-
fahren sind (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

16. Wird erfasst, wie häufig Kinder mit nicht vorschriftsgemäß ausgestatte-
ten Fahrrädern im Straßenverkehr fahren, und wenn ja, bitte die Zahlen 
jährlich seit 2011 angeben?

Die Fragen 15 und 16 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine eigenen Informationen vor.

17. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung die häufigsten Unfall-
ursachen seit 2011, bei denen Kinder verletzt oder getötet wurden (bitte 
nach Jahren und nach Grad der Verletzung aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 12 beigefügten Tabellen 1 und 2 zu Frage 17 ver-
wiesen.
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18. Welchen Anteil hat nach Kenntnis der Bundesregierung die Unfall-
ursache „überhöhte Geschwindigkeit“ bei Unfällen von Kindern im 
Pkw?

Es wird auf die als Anlage 13 beigefügte Tabelle zu Frage 18 verwiesen.

19. Wer war nach Kenntnis der Bundesregierung dabei am häufigsten Un-
fallverursacher (Kind, Eltern, Dritte)?

Die amtliche Unfallstatistik enthält keine Informationen zum Verwandtschafts-
grad der Unfallbeteiligten. Stattdessen wurde eine Unterscheidung getroffen 
zwischen dem Kind als Hauptverursacher, dem Fahrer des Pkw, in dem das 
Kind saß und dem Unfallgegner.
Es wird auf die als Anlage 14 beigefügte Tabelle zu Frage 19 verwiesen.

20. Wie häufig wurden Kinder nach Kenntnis der Bundesregierung verletzt 
oder getötet in alkohol- oder drogenbeeinflussten Verkehrsunfällen seit 
2011 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 15 beigefügte Tabelle zu Frage 20 verwiesen.

21. Welche Maßnahmen sind nach Kenntnis der Bundesregierung für eine 
bessere Verkehrssicherheit für Kinder nach Erkenntnissen der Bundes-
regierung am effektivsten?

Die Maßnahmenauswahl des BMVI erfolgt auf wissenschaftlicher Basis mit 
Unterstützung der BASt, die auf diesem Gebiet kontinuierlich forscht. Das 
BMVI hat in der Vergangenheit eine Reihe von Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit von Kindern umgesetzt. Ein Teil dieser Umsetzung – gerade 
im schulischen Bereich – erfolgte in enger Abstimmung mit den Kultusressorts 
der Länder. Konkrete Maßnahmen aus den Aktionsfeldern Mensch, Fahrzeug-
technik und Infrastruktur sind im Verkehrssicherheitsprogramm 2011, der dazu-
gehörigen Halbzeitbilanz (2015) sowie dem aktuellen Unfallverhütungsbericht 
2018/2019 enthalten. Insbesondere durch das Ineinandergreifen der Maßnah-
men in diesen Aktionsfeldern werden Unfälle effektiv vermieden.

22. Welche dieser Maßnahmen werden durch das für 2021 angekündigte Ver-
kehrssicherheitsprogramm des Bundes ergriffen?

32. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um Kindern eine sichere 
selbständige Bewegung im Straßenverkehr zu ermöglichen?

36. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um Kindern eine besse-
re Übersicht im Straßenverkehr zu ermöglichen?

Die Fragen 22, 32 und 36 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Die Maßnahmen, die im kommenden Verkehrssicherheitsprogramm dargestellt 
werden, befinden sich derzeit in der fachlichen Abstimmung.
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23. Wird das für 2021 angekündigte Verkehrssicherheitsprogramm der Bun-
desregierung einen Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit von Kindern 
legen?

Die Maßnahmen im Verkehrssicherheitsprogramm werden sich auch an der 
gemeinsamen, mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden abge-
stimmten Strategie („Pakt für Verkehrssicherheit“) orientieren. Ein Handlungs-
feld dieser Strategie ist die „Mobilität von Kindern und Jugendlichen“.

24. Welche überprüfbaren Ziele will sich die Bundesregierung diesbezüglich 
setzen?

In der gemeinsamen, mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmten Strategie („Pakt für Verkehrssicherheit“) haben sich die Beteilig-
ten für eine Reduzierung der Getötetenzahl bis 2030 um 40 Prozent ausgespro-
chen.

25. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil an verletzten 
Kindern bei Unfällen in Beteiligung mit einem SUV oder einem Ge-
ländewagen im Vergleich zu einem Unfall in Beteiligung von einem 
sonstigen Pkw seit 2011 (bitte nach Jahren und Fahrzeugsegment auf-
schlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 16 beigefügte Tabelle zu Frage 25 verwiesen.

26. Wie häufig wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 Kinder 
verletzt oder getötet als Fahrzeuginsasse eines SUV oder eines Gelände-
wagens (bitte nach Jahren und Grad der Verletzung aufschlüsseln)?

Wie häufig war dabei der Fahrer oder die Fahrerin des SUV oder des Ge-
ländewagens, in dem das Kind saß, der Hauptverursacher des Unfalls?

Es wird auf die als Anlage 17 beigefügte Tabelle zu Frage 26 verwiesen.

27. Wie häufig wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 Kinder 
verletzt oder getötet als Fahrzeuginsasse eines Pkw, welches nicht dem 
Segment „SUV“ oder „Geländewagen“ zuzuordnen ist (bitte nach Jahren 
und Grad der Verletzung aufschlüsseln)?

Wie häufig war dabei der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, in dem das 
Kind saß, der Hauptverursacher bzw. die Hauptverursacherin des Un-
falls?

Es wird auf die als Anlage 18 beigefügte Tabelle zu Frage 27 verwiesen.

28. Wie häufig wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 Kinder 
verletzt oder getötet bei einem Unfall in Beteiligung mit einem Lkw 
(bitte nach Jahren und Grad der Verletzung aufschlüsseln)?

Wie häufig war dabei der Lkw-Fahrer bzw. die Lkw-Fahrerin der oder 
die Hauptverursachende des Unfalls?

Es wird auf die als Anlage 19 beigefügte Tabelle zu Frage 28 verwiesen.
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29. Wie häufig wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 Kinder 
verletzt oder getötet bei einem Unfall in Beteiligung mit einem Bus (bitte 
nach Jahren und Grad der Verletzung aufschlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 20 beigefügte Tabelle zu Frage 29 verwiesen.

30. Wie häufig wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 Kinder 
verletzt oder getötet als Fahrzeuginsasse eines Busses (bitte nach Jahren 
und Grad der Verletzung aufschlüsseln)?

Wie häufig war dabei der Bus, in dem das Kind saß, der Hauptverursa-
cher des Unfalls?

Es wird auf die als Anlage 21 beigefügte Tabelle zu Frage 30 verwiesen.

31. Wie häufig wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2011 Kinder 
verletzt oder getötet bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen 
Fahrzeug (bitte nach Jahren und Art der Beteiligung am Unfall auf-
schlüsseln)?

Es wird auf die als Anlage 22 beigefügte Tabelle zu Frage 31 verwiesen.

33. Welche Verbesserungen plant die Bundesregierung konkret für die Erhö-
hung der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die spielen, zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad im öffentlichen Raum unterwegs sind (bitte einzel-
ne Maßnahmen auflisten)?

Für die Bundesregierung hat der Schutz von Kindern und Jugendlichen hohe 
Priorität. Daher ermöglicht die Straßenverkehrs-Ordnung beispielsweise die 
Nutzung des Gehwegs für Kinder auf Fahrrädern bis zur Vollendung des zehn-
ten Lebensjahres oder die erleichterte Anordnung von innerörtlichen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen vor Schulen und Kindergärten.
Für den Ausbau der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur vor Ort sind die Länder 
und Kommunen zuständig. Das BMVI fördert den Radverkehr und den Ausbau 
von Infrastrukturprojekten u. a. mit dem neuen Finanzhilfe-Sonderprogramm 
„Stadt und Land“, das voraussichtlich im Frühjahr 2021 startet. Im Zeitraum 
von 2020 bis 2023 stehen bis zu 657 Mio. Euro zur Förderung folgender Maß-
nahmen zur Verfügung: Neu-, Um- und Ausbau flächendeckender, möglichst 
getrennter und sicherer Radverkehrsnetze, eigenständige Radwege, Fahrrad-
straßen, Radwegebrücken oder -unterführungen inklusive Beleuchtung und 
Wegweisung, Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser sowie Förderung des Las-
tenradverkehrs. Aufgrund der Schnittstelle zum Radverkehr profitieren auch zu 
Fuß Gehende und insbesondere Kinder und Jugendliche von guter nach Ver-
kehrsarten getrennter Radverkehrsinfrastruktur.
Im Rahmen des jüngst in Kraft getretenen „Flottenerneuerungsprogramm 
Schwere Nutzfahrzeuge“ wurde zur Bedingung einer Förderung gemacht, dass 
die neu erworbenen Lkw aus Gründen der Verkehrssicherheit über ein Abbiege-
assistenzsystem verfügen müssen.
Darüber hinausgehende konkrete zukünftige Maßnahmen, werden im kommen-
den Verkehrssicherheitsprogramm dargestellt werden und befinden sich derzeit 
in der fachlichen Abstimmung. Alle zukünftigen Maßnahmen werden vor dem 
Hintergrund des Leitbilds der Vision Zero ausgewählt.
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34. Sieht die Bundesregierung Überarbeitungsbedarf der Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder und 
Jugendliche, und wenn ja, welchen genau?

Das BMVI prüft fortwährend, wie der Straßenverkehr durch verhaltensrecht-
liche Regelungen sicherer gestaltet werden kann. Zuletzt wurden mit der 
54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 
20. April 2020 zahlreiche Änderungen zur Steigerung der Sicherheit und At-
traktivität des Fuß- und Radverkehrs umgesetzt, wie zum Beispiel die Auswei-
tung des Parkverbots vor Kreuzungen und Einmündungen bei Vorhandensein 
eines straßenbegleitenden Radwegs sowie die Einführung eines Mindestabs-
tands beim Überholen von Radfahrern durch Kraftfahrzeuge. Diese Regelungen 
sollen insbesondere auch Kindern und Jugendlichen zugutekommen.

35. Hält die Bundesregierung die Regelung, dass Kinder ab dem zehnten 
Lebensjahr Gehwege in keinem Fall zum Radfahren benutzen dürfen, 
sondern, wenn kein Radweg vorhanden ist, Fahrbahnen nutzen müssen, 
für ausreichend sicher?

a) Wenn ja, warum?

b) Wenn nein, welche Änderungen plant die Bundesregierung, um die 
Verkehrssicherheit für Kinder ab zehn Jahren auf Fahrrädern zu ver-
bessern?

Die Fragen 35 bis 35b werden gemeinsam beantwortet.
Es sind insbesondere die in der jeweiligen Altersstufe zu erwartenden kogniti-
ven Fähigkeiten, das sich hieraus ergebende besondere Schutzbedürfnis, die all-
gemeine Schutzbedürftigkeit des Fußverkehrs sowie die mit der Fahrbahnnut-
zung verbundenen Gefahren zu berück-sichtigen. Unter Abwägung dieser Ge-
sichtspunkte erscheint es sachgemäß, eine Fahrbahnnutzung bis zur Vollendung 
des 8. Lebensjahres zu verbieten und Kindern bis zur Vollendung des zehnten 
Lebensjahres die Nutzung des Gehweges zu gestatten. Für die letztgenannte 
Altersgrenze spricht unter anderem, dass die schulische Radfahrausbildung in 
der Regel spätestens mit Vollendung des 10. Lebensjahres abgeschlossen ist.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 34 verwiesen.
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